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Zum Schutz der Schwangeren und des ungeborenen Kindes sieht der Gesetzgeber eine Reihe von Untersuchungen vor. Dazu zählen neben regelmäßigen frauenärztlichen Untersuchungen Blutgruppenbestimmungen, Antikörpertesten u.v.a.m. auch drei Ultraschalluntersuchungen in der 10. 20. und 30. Schwangerschaftswoche.

Für Ihr Wohl und die Gesundheit Ihres Kindes bieten wir Ihnen in unserer gynäkologischen Praxis verschiedene Leistungen an, die die Schwangerenvorsorge noch umfassender und sicherer machen. Damit können wir Sie medizinisch noch intensiver begleiten, und Sie haben  mehr Sicherheit, dass alles Mögliche getan wird, damit ihre Schwangerschaft bis zur Geburt möglichst optimal verläuft.

Die im folgenden beschriebenen Zusatzuntersuchungen stellen eine optimale Ergänzung zu den gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen dar und sind auf Ihre individuellen Wünsche und Erfordernisse abgestimmt und geben Ihnen mehr Sicherheit für eine gesunde Entwicklung des Kindes.

Down-Syndrom (Trisomie 21), Spina bifida, Toxoplasmose, Gestationsdiabetes, Sonographie

Down-Syndrom (Trisomie 21), Amniozentese, Chorionzottenbiopsie

Gesunde Menschen haben in jeder Körperzelle 23 Chromosomenpaare, die die gesamte Erbinformation tragen. Jedes Chromosom existiert in doppelter Ausfertigung, d. h. es gibt 46 einzelne Chromosomen. Bei Chromosomenanomalien wie den Trisomien 13, 18 oder 21 (Down-Syndrom) ist jeweils ein zusätzliches Chromosom 13, 18 oder 21 vorhanden (insgesamt also 47 Chromosomen). Kinder mit diesen Trisomien haben z.T. schwerwiegende körperliche und geistige Behinderungen. Um definitiv zu klären, ob ein Down-Syndrom beim Ungeborenen vorliegt, ist die Durchführung eines sog. invasiven Tests, also z. B. einer Chorionzottenbiopsie (CVS) in der 11.-14. SSW oder einer Fruchtwasseruntersuchung (Amniozentese - AZ) ab der 15. SSW nötig. Dabei wird vom mütterlichen Bauch aus mit einer dünnen Nadel etwas Gewebe aus dem Mutterkuchen (CVS) bzw. Fruchtwasser (AZ) gewonnen. Nach 1 - 10 Tagen steht das Ergebnis der Chromosomenuntersuchung zur Verfügung. Die Sicherheit der Aussage beträgt > 99%. Beide Methoden haben das Risiko einer Fehlgeburt (0,5 - 1%), auch wenn das Baby gesund ist. 

Die Entscheidung für oder gegen eine invasive Diagnostik kann vom individuellen Risiko abhängig gemacht werden. Die Risikoabschätzung kann durch folgende sog. Screening-Methoden erfolgen:

· erhöhtes mütterliches Alter (z. B. 35 Jahre)

· kindliche Nackentransparenz mittels Ultraschall 

· plus mütterliche Blutuntersuchung 

· (Hormone PAPPA / f-ß-HCH) in der 11.-14. SSW

Alle genannten Screening-Verfahren ermöglichen eine individuelle Risikoberechnung für das Vorliegen eines Down-Syndroms. Diese Risikokalkulation sagt aber nicht definitiv aus, ob das Kind von einer Chromosomenanomalie betroffen ist. Sie kann lediglich eine Entscheidungshilfe für oder gegen die Durchführung einer eventuellen invasiven Diagnostik sein. Die sichere Diagnose bzw. der definitive Ausschluss einer Chromosomenanomalie ist nur mittels Chorionzottenbiopsie oder Amniozentese möglich.

Mütterliches Alter

Das Risiko für ein kindliches Down-Syndrom steigt mit dem mütterlichen Alter an und ist nach vorangegangener Geburt eines Kindes mit Trisomie 21 erhöht. Derzeit wird allen Frauen mit einem Alter > 35 Jahren eine Fruchtwasseruntersuchung 40 - 50% der Kinder mit Trisomie 21 geboren.

	Mütterliches Alter
	Wahrscheinlichkeit eines Down-Syndroms (Trisomie 21)
 in der 40. SSW
	
	weitere Informationen im Internet

	20
	1:1527
	
	www.praenatal.de

	25
	1:1352
	
	www.eumom.de 

	30
	1:895
	
	www.gyn-berlin.de

	35
	1:356
	
	http://9monate.qualimedic.de

	40
	1:97
	
	www.humangenetik.gwdg.de/

	(nach Snijders, Ultrasound Obstet Gynecol 1999)
	
	


Messung der kindlichen Nackentransparenz mittels Ultraschall (11+0 - 13+6 SSW) 

Im Nacken des Feten wird eine Flüssigkeitsansammlung (Nackenfalte, Nackentransparenz, NT) gemessen. Alle Kinder haben dort etwas Flüssigkeit, bei Feten mit Trisomie 21 ist die Flüssigkeitsmenge in 75% der Fälle vermehrt. Etwa 5% der Kinder mit verdickter Nackentransparenz haben ein Down-Syndrom. Durch die Messung der Nackenfalte beim Fetus kann von der 12. bis zum Ende der 14. Schwangerschaftswoche eine Risikoberechnung in Bezug auf die Trisomie 21 durchgeführt werden. In dieser Zeit findet man häufig eine Wasseransammlung (Ödem) unter der Haut des Nackens. Deren Messung setzt ein gut auflösendes Ultraschallgerät und Erfahrung des Untersuchers voraus. Mit einer zusätzlichen mütterlichen Blutuntersuchung 

(Serumscreening) kann die Aussagekraft des Ultraschall-Screening um ca. 10 Prozent gesteigert werden. Die Befunde werden ausgewertet und ein individuelles Risiko ermittelt, welches als Verhältnis-Zahl angegeben wird (z.B. Risiko für Down-Syndrom 1:500 bedeutet, dass von 500 Schwangeren eine Frau ein Kind mit Down-Syndrom bekäme.

Mütterliche Blutuntersuchung in der 11. - 14.SSW

Im Blut werden 2 Hormone bestimmt (PAPP-A und f-ß-HCG). Bei Feten mit Trisomie 21 sind in 65% der Fälle die Serumspiegel des PAPP-A vermindert und die des ß-hCG erhöht. Etwa 2 - 3% der Kinder mit auffälliger Hormonbestimmung haben ein Down-Syndrom.

Durch die Kombination der 3 Screening-Methoden (Alter, Messung der Nackenfalte, Hormonbestimmung) werden 85 - 90% der Feten mit Trisomie 21 erfasst.

Ausführlicher Ultraschall in der 20. SSW 

Die Ultraschalluntersuchung ermöglicht die Diagnose bzw. den Ausschluss zahlreicher kindlicher Fehlbildungen. Schwerwiegende Anomalien des Schädels, des zentralen Nervensystems und des Harntrakts werden in über 70% der Fälle erkannt. Herzfehler werden nur zu ca. 50 % diagnostiziert. Etwa 30% der Kinder mit Down-Syndrom und 80 - 90% der Feten mit Trisomie 13 und 18 haben auffällige Ultraschallbefunde (Anomalien bzw. sog. Softmarker wie kurzer Oberschenkel, Erweiterung der Nierenbecken, Auffälligkeiten an Darm, Herz und Gehirn). Aus den Zahlen wird deutlich, dass chromosomale Störungen vorgeburtlich bei vielen Kindern durch Ultraschall nicht erkennbar sind.

	Methode
	wann 
	Abortrisiko durch Methode
	Methode sucht nach
	Entdeckungsrate

	Chorionzottenbiopsie

(CVS)
	11.-12. SSW
	0.5-1 %
	Trisomie 21
	> 99%

	Amniocentese (AZ)
	15.-16. SSW
	0.5-1 %
	Trisomie 21
	> 99%

	Nackentransparenz

+ PAPA / f-fHCG
	11.-14. SSW
	%
	Trisomie 21
	85 - 90 %

	AFP-Test
	14.-18. SSW
	%
	Neuralrohrdefekt
Spina bifida
	85 - 90 %

	Triple-Test
	ca. 16. SSW
	%
	Neuralrohrdefekt

Trisomie 21
	ca. 60 %
(veraltet)

	Zuckerbelastungs - 
Test
	24.-28. SSW
	%
	Zuckerstoffwechsel-
Störung
	> 80%


Offener Rücken – Spina bifida – AFP-Test

Eins von ca. 1.000 Kindern kommt statistisch mit einem offenen Rücken (Neuralrohrdefekt, Spina bifida) zur Welt. Die Veränderung befindet sich überwiegend im Bereich der Lendenwirbelsäule. Betroffene Kinder sind unterhalb der Fehlbildung meistens komplett gelähmt.

An der Höhe des AFP (alpha-Fetoprotein)-Wertes im Blut der Mutter kann man feststellen, ob ein niedriges oder hohes Risiko für ein Kind mit offenem Rücken in der Schwangerschaft besteht. Zeitpunkt für den Test ist die 14.-18. Schwangerschaftswoche.

Ist der AFP-Wert normal, so ist ein offener Rücken mit ca. 85 - 90.-%iger Sicherheit ausgeschlossen. Eine absolute Sicherheit kann wiedrum nur durch eine Fruchtwasseruntersuchung gegeben werden.

Eine angemessene Folatversorgung in der Frühschwangerschaft (schon möglichst zum Zeitpunkt der Befruchtung) kann die Häufigkeit angeborener Neuralrohrdefekte um etwa 70 bis 75 Prozent senken. 

Toxoplasmose

Bei nicht schwangeren Frauen, sowie bei Männern verläuft eine Infektion mit dem Toxoplasmose-Erreger meist als harmlose grippeähnliche Erkrankung.

Wenn sich eine schwangere Frau jedoch mit dem Erreger der Toxoplasmose infiziert, kann die Erkrankung auch auf das ungeborenes Kind übertreten. Die Frau erleidet dann möglicherweise eine Fehl - oder Totgeburt, oder das Kind kann mit einer Erkrankung des Gehirns geboren werden. 

Die Vermehrung dieser Toxoplasmose-Parasiten verläuft ausschließlich in den Zellen der Darminnenwand bei Katzen. Die Eizellen werden mit dem Katzenkot ausgeschieden und können viele Säugetiere infizieren.

Menschen infizieren sich, wenn sie rohes oder ungenügend gegartes Fleisch essen, das die Dauerform der Parasiten (Zysten) enthält, oder wenn sie mit Schmutz in Kontakt kommen, der Eier aus Katzenfäkalien (Katzentoilette oder auch z. B. ungewaschener Salat) birgt.

Circa 50 % aller Erwachsenen haben eine Toxoplasma-Infektion durchgemacht, spezifische Antikörper gebildet und sind damit immun gegen weitere Erkrankungen. Diese Frauen sind auch bei einer späteren Schwangerschaft vor einer Ansteckung durch Toxoplasmose geschützt.

Um zu erkennen, ob eine Schwangere und Ihr Baby geschützt sind oder um eine frische Toxoplasmose auszuschließen, wird ein Bluttest durchgeführt, der über die Immunitätslage Auskunft gibt. 

· Die Untersuchung kann bereits vor der Schwangerschaft erfolgen, spätestens jedoch zu Beginn der Schwangerschaft. 

· Sollte kein Schutz durch ausreichend Antikörper vorhanden sein, empfiehlt sich alle 10-12 Wochen eine Kontrolle durchführen zu lassen

· Eine Impfung ist z.Z. nicht möglich!

· Eine akute Infektion in der Schwangerschaft ist durch Antibiotikatherapie behandelbar.

Cytomegalie

CMV (Blut) Das Cytomegalie-Virus ist eine der häufigsten Infektionen in der Schwangerschaft. Viele Menschen infizieren sich im Laufe ihres Lebens. Wenn das Immunsystem durch Krankheit oder Medikamente geschwächt ist, kann das Virus wieder aktiv werden (Reaktivierung). Geschieht dies während der Schwangerschaft, ist es möglich, dass das Ungeborene infiziert wird. Am gefährlichsten für das Kind ist jedoch, wenn eine werdende Mutter sich erstmalig mit CMV ansteckt (Erstinfektion). Ein einfacher Bluttest gibt hier Sicherheit. Er muss alle acht bis zwölf Wochen wiederholt werden, wenn sich herausstellt, dass die Schwangere seronegativ ist. Wird eine CMV-Erstinfektion bei der Frau diagnostiziert, so kann eine weitere Diagnostik notwendig werden (oder die Infektion beim ungeborenen Kind mit einer Immunglobulin-Gabe erfolgreich behandelt werden)

Ringelröteln

Parvovirus B19/Ringelröteln (NICHT RÖTELN) Ca. 40 % der Schwangeren sind nicht immun und potenziell empfänglich für diese Infektion. Überträger der Krankheit können insbesondere Menschen sein, die häufig Kontakt zu Kindern haben (Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen, Mütter von kleinen Kindern, ...). Sollte eine Frau während der Schwangerschaft Ringelröteln bekommen, dann kann der Fötus geschädigt werden. Das Parvovirus B19 infiziert die Vorläuferzellen der roten Blutkörperchen im Knochenmark und in der fötalen Leber. Der Fötus kann keine rote Blutkörperchen mehr produzieren und leidet unter einer lebensgefährlichen Form der Anämie und Herzinsuffizienz. Die Gefahr einer Schädigung liegt bei ca. 40%, die einer Totgeburt bei etwa 12%. Eine Blutuntersuchung klärt die Frage der Immunität. Die Untersuchung sollte in den ersten Wochen der Schwangerschaft durchgeführt werden.


GO-Abstrich (Gonorrhoe-Abstrich)

Bei der Gonorrhoe handelt es sich um eine sexuell übertragbare Erkrankung, die, sofern die Mutter zum Zeitpunkt der Geburt infiziert ist, beim Neugeborenen eine eitrige Bindehaut-entzündung verursachen kann. Diese kann zur Erblindung des Neugeborenen führen.

Durch die Einführung der Credé-Prophylaxe (Einträufeln von 1%iger Silber-Nitrat-Lösung in den Bindehautsack des Neugeborenen) im Jahre 1881 durch den deutschen Gynäkologen Carl Siegmund Franz Credé konnte das Auftreten dieser Erkrankung stark gesenkt werden.

Allerdings kam es mitunter zu Reizungen der Binde- und Hornhaut beim Neugeborenen, daher wird heute als Ersatz das Antibiotikum Erythromycin in Form von Augentropfen oder -salbe verwendet.

Diese Methodik ist in Deutschland seit 1992 nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben. Wenn die Eltern kein Einverständnis erteilen und ein negativer Vaginalabstrich der Mutter vorliegt, kann auf die Prophylaxe verzichtet werden. 

Varizellen/Windpocken

Varizellen/Windpocken (Blut) sind eine weltweit verbreitete, sehr ansteckende Krankheit, die durch das Varizella-Zoster-Virus hervorgerufen wird. Gefährlich sind Windpocken für Schwangere, die bisher weder an Windpocken erkrankt waren oder eine Windpockenimpfung erhalten haben. Bei Infektionen bis zur 20. Schwangerschaftswoche können schwere Fehlbildungen beim Ungeborenen auftreten. Erkrankt die Mutter um den Geburtstermin (fünf Tage vor bis zwei Tage nach der Entbindung), können Windpocken beim Neugeborenen lebensbedrohlich verlaufen. Wir empfehlen Ihnen daher, den Immunstatus zu bestimmen, falls Sie sich oder Ihre Mutter nicht an Varizellen erinnern. Sollte keine Immunität vorhanden sein, sollten Sie Kontakt mit an Windpocken erkrankten Kindern und Erwachsenen meiden.

Schwangerschafts-Diabetes

ist definiert als eine erstmals in der Schwangerschaft auftretende Zucker-Toleranzstörung. Betroffene Schwangere haben im Vergleich zu Schwangeren mit normaler Glukosetoleranz ein erhöhtes Risiko für Harnwegsinfekte, Bluthochdruck und Präeklampsie. Bei der Geburt stehen eine erhöhte Rate an Kaiserschnitt- und vaginal-operativen Entbindungen im Vordergrund. Nach Schwangerschaften mit Zucker-Toleranzstörung besteht ein Risiko von 50 % für das erneute Auftreten einer Glukosetoleranz-Störung in der folgenden Schwangerschaft.

Diese Frauen haben im späteren Leben ein erhöhtes Risiko, eine manifeste Zuckerkrankheit zu entwickeln. Die Gefahren für das Baby bestehen in Übergewicht, Atemnotsyndrom und Anpassungsstörungen nach der Geburt. In 28 % der pränatalen Todesfälle muss eine unerkannter Schwangerschafts-Diabetes als Todesursache angenommen werden. Kinder von Müttern mit unzureichend behandeltem Schwangerschafts-Diabetes haben ein erhöhtes Risiko, bereits in der Pubertät oder im frühen Erwachsenenalter einen Diabetes mellitus zu entwickeln.

B-Streptokokken

B-Streptokokken in der Schwangerschaft (B-Streptokokken-Screening, GBS-Screening).  In den ersten Tagen nach der Entbindung kann das Neugeborene an einer Infektion durch so genannte B-Streptokokken schwer erkranken. Diese Infektion kann in den meisten Fällen verhindert werden, wenn gegen Ende der Schwangerschaft eine mikrobiologische Untersuchung auf B-Streptokokken durchgeführt wird (sog. B-Streptokokken-Screening). Diese Vorsorgeuntersuchung wird von den zuständigen medizinischen Fachgesellschaften empfohlen.  Wenn B-Streptokokken während der Geburt auf das Neugeborene übertragen werden, kann es an schweren Infektionen erkranken. Gefürchtet ist insbesondere die durch B-Streptokokken verursachte Hirnhautentzündung. Der Abstrich aus der Scheide sollte am Ende der Schwangerschaft (35. bis 37. Woche) durchgeführt werden.  Der Streptokokkennachweis wird im Mutterpaß dokumentiert. In der Klinik wird dann während der Geburt ein Antibiotikum verabreicht.

Sonographie

In Ergänzung zu den gesetzlich vorgeschriebenen Ultraschalluntersuchungen bieten wir Ihnen ein “Baby-Fernsehen“ an. In Abstimmung auf individuelle Wünsche und intensiveres Erleben der Schwangerschaft erfolgt bei jeder Untersuchung eine sonografische Kontaktaufnahme mit dem Baby. Damit fördern wir die engere Bindung zum ungeborenen Kind und können auch den Partner aktiv in den Schwangerschaftsverlauf mit einbeziehen.

Weiterführende Ultraschalluntersuchung(Feindiagnostik, Fehlbildungsultraschall)
Hintergrund:

Die hochauflösende Ultraschalltechnik ist ein bildgebendes Verfahren, welches seit über fünf Jahrzehnten eingesetzt wird, und sich gerade in den letzten 20 Jahren deutlich weiter entwickelt hat. Dieses Verfahren hat nach heutigem Stand der Wissenschaft bei korrekter Anwendung durch erfahrene Mediziner keine negativen Auswirkungen auf die Mutter oder das ungeborene Kind. Dies gilt auch für wiederholte Anwendungen.Bei der Durchführung dieses Verfahrens werden über die mütterliche Bauchdecke unter Verwendung von Kontaktgel auf der Haut der Mutter mit einem Schallkopf Ultraschallwellen in die Gebärmutter gesendet, mit deren zurückempfangenen Echo die

Darstellung mütterlicher und kindlicher Gewebe ermöglicht wird. Gründe zur Durchführung einer weiterführenden Untersuchung ergeben sich aus der Vorgeschichte (besondere Erkrankungen oder Fehlbildungen in der Familie odervorherigen Schwangerschaften, Medikamenteneinnahme, Z. n. Sterilitätstherapie, Alter etc.) oder aus auffälligen Befunden im Schwangerschaftsverlauf (Auffälligkeiten oder Unklarheiten im Basisultraschall, Infektionen, drohende Frühgeburt). Zusätzlich kann der Wunsch nach mehr Information über die Entwicklung des Ungeborenen ein Grund für diese Untersuchung sein.

Ziel der Ultraschalluntersuchung

Ziel dieser Untersuchung ist es, Informationen über die Schwangerschaft und den Zustand des ungeborenen Kindes zu erhalten. Es werden die einsehbaren Organe (Gehirn, Herz, Nieren, Wirbelsäule, Extremitäten) hinsichtlich ihrer korrekten Ausbildung und zeitgerechten Entwicklung untersucht. So können häufig Gefährdungen des ungeborenen Kindes frühzeitig erkannt werden, und es kann eventuell hilfreich eingegriffen werden, beispielsweise durch eine Behandlung des Feten innerhalb der Gebärmutter über die Mutter, die Vorbereitung einer Behandlung nach der Geburt, oder durch das Vorbereiten von Entscheidungen zu Geburtsart, Geburtsort und Geburtszeitpunkt.

Einschränkungen der Aussagekraft der Ultraschalluntersuchung

Die Aussagekraft der Untersuchung hängt von verschiedenen Faktoren ab. So liegt derbeste Zeitpunkt zur Untersuchung zwischen der 20. und 22. Schwangerschaftswoche. Untersuchungen die früher oder später durchgeführt werden können u.U. nur unvollständige Informationen ergeben. Auch spielen die Untersuchungsbedingungen eine nicht unwichtige Rolle bei etwas dickeren Bauchdecken oder ungünstiger Lage des Kindes ist die Untersuchung ebenfalls eingeschränkt beurteilbar. Die Aussagefähigkeit hängt auch von dem Entwicklungsstand der Organe (z.B. Gehirn) ab. In der Hand eines erfahrenen und spezialisierten Untersuchers können ca. 90% aller mit Ultraschall erkennbarer Fehlbildungen erkannt werden.

Aber auch bei hervorragender Gerätequalität, höchster Sorgfalt und größter Erfahrung des Untersuchers können in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Untersuchung und dabei herrschenden Untersuchungsbedingen (siehe oben) nicht immer alle Fehlbildungen und Veränderungen erkannt werden.

Grundsätzlich können Chromosomenstörungen (z.B. Trisomie 21 = Down-Syndrom)Stoffwechselerkrankungen oder Syndrome dann nicht erkannt werden, wenn sie keinekörperlichen Veränderungen oder Fehlbildungen bewirken, die im Ultraschall darstellbar sind. Nur mit einer eingreifenden Untersuchung wie der Fruchtwasseruntersuchung lassen sich Chromosomenstörungen sicher ausschließen.So kann eine weiterführende Ultraschalluntersuchung Ihnen natürlich keine Garantie für ein vollständig gesundes Kind geben.

Folgende Punkte sollten Sie bitte berücksichtigen:

Die meisten Untersuchungen ergeben keine Auffälligkeiten, was zum Abbau von Ängsten und zu einem ungestörten Schwangerschaftsverlauf beitragen kann. Zeigen sich jedoch bei der Untersuchung Auffälligkeiten, führt das nicht selten zu einer teilweise erheblichen Verunsicherung 

und Konfliktsituation. Wir werden Sie aber umfassend informieren und begleiten, auch unter Hinzuziehung von weiteren Ärzten (z.B. Kinderärzten oder Kinderchirurgen). Zusätzlich legen wir Ihnen besonders in diesen Situationen eine psychosoziale Beratung nahe und vermitteln auf Ihren Wunsch hin den Kontakt.

Genetische Beratung:

Zusätzlich zu dieser Aufklärung ist gemäß dem Gendiagnostikgesetz ( GenDG ) die Schwangere vor einer weiterführenden Ultraschalldiagnostik und nach dem Vorliegen des Untersuchungsergebnisses genetisch zu beraten.

Eine genetische Beratung vor einer genetischen Untersuchung gemäß GenDG umfaßt:

· die Klärung Ihrer persönlichen Fragestellung,

· die Bewertung vorliegender ärztlicher Befunde bzw. Befundberichte,

· die untersuchungsbezogene Erhebung von Auffälligkeiten in Ihrer persönlichen und

· familiären gesundheitlichen Vorgeschichte (Anamnese),

· Informationen über die Notwendigkeit einer genetischen Untersuchung, die sich aus

· Ihrer Fragestellung oder Ihrer Vorgeschichte ergeben sowie Informationen über die
Möglichkeiten, Grenzen und die mit der Materialentnahme verbundenen Risiken der zur
Abklärung in Frage kommenden Untersuchungsverfahren,

· eine Abschätzung der genetischen Risiken einschließlich der Erörterung der

· Bedeutungen aller Informationen für Ihre Lebens- und Familienplanung und ggf. für Ihre

· Gesundheit,

· Möglichkeiten zur Unterstützung bei physischen und psychischen Belastungen durch die

· Untersuchung und ihr Ergebnis,

· eine Einschätzung der Notwendigkeit einer ausführlichen genetischen Beratung durch

· einen Fachärztin/arzt für Humangenetik.

Diese Beratung wird von uns in der Regel direkt in Zusammenhang mit dem Aufklärungsgespräch und der Ergebnismitteilung durchgeführt, falls Sie sich aber schon ausreichend informiert und beraten fühlen, können sie auf eine zusätzliche genetische Beratung auch schriftlich verzichten. Bitte kreuzen Sie hier an, ob Sie eine zusätzliche Beratung wünschen oder auf sie verzichten

wollen, bzw. schon früher genetisch beraten wurden.

Weitere Infos im Internet:

www.praenatal.de
www.eumom.com

www.9monate.de/

www.fetalmedicine.com/

www.gyn-berlin.de
Das Informationsblatt zur vorgeburtlichen Diagnostik (Pränataldiagnostik) habe ich gelesen. Eventuell noch offene Fragen wurden vom aufklärenden Arzt ausreichend und verständlich beantwortet. Ich habe verstanden, dass die genannten Screening-Verfahren nur eine Risikoabschätzung für das Vorliegen einer Trisomie bzw. Neuralrohrdefektes ermöglichen. Ein unauffälliger Screening-Test schließt das Vorliegen einer Chromosomenanomalie / Spina bifida nicht aus. Ein sicherer Ausschluss ist nur mittels einer invasiven Diagnostik (Chorionzottenbiopsie, Amniozentese) möglich. 

In Kenntnis meines Anspruches auf notwendige und wirtschaftliche Behandlungsweise zu kassenärztlichen Bedingungen (Wirtschaftlichkeitsgebot nach § 12 SGB V) wünsche ich die unten angekreuzten zusätzlichen, d.h. medizinisch nicht notwendigen Leistungen und bin mit einer privatärztlichen Liquidation in u.a. Höhe einverstanden.

	Untersuchung
	erwünscht
	unerwünscht
	Kosten

	Toxoplasmose
	
	
	44.99

	Cytomegalie
	
	
	13,99

	Ringelröteln (Parvo B 19-IgG)
	
	
	46,63

	Varizellen/Windpocken IgG
	
	
	13,99

	B-Streptokokken
	
	
	 8,16

	Nackentransparenz (NT) 
PAPA / f-ßHCG
	
	
	99.50

	Amniozentese
	
	
	Kassenleistung

	Chorionzottenbiopsie
	
	
	Kassenleistung

	AFP-Test (Spina bifida)
	
	
	18.77

	Zucker-Test
	
	
	5.00

	Go-Kultur
	
	
	25.76

	erweiterte Schwangerenorsorge durch Ultraschall pro Untersuchung
	
	
	17.49


Mir wurde Gelegenheit zu weiteren Fragen gegeben, die sämtlich erklärt
wurden.

Ich 
Ich bin mit der Übermittlung meiner Daten einverstanden (nur: Name, Adresse,Abrechnungspositionen, Diagnose) an eine Abrechnungsstelle für Ärzte, z.Z. die Medis GmbH Kirchstr. 28, 29339 Wathlingen 

Datum






Patientin












Arzt / Ärztin
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